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Merkblatt 
Marken in Australien 

 
 
Gebiet 
 
Eine in Australien eingetragene Marke ist wirksam auf dem Gebiet des Commonwealth of Austra-
lia, der Weihnachtsinsel (Christmas Island), der Cocos (Keeling) Inseln, der Insel Norfolk Island, 
sowie auf dem australischen Festlandsockel und in den darüber befindlichen Gewässern sowie im 
Luftraum über Australien. 

Laufzeit 
 
Die Laufzeit der Marke beträgt 10 Jahre ab dem Anmeldedatum und kann beliebig oft um weitere 
Zeiträume von jeweils 10 Jahren verlängert werden. 

Benutzungszwang 
 
Wird die Benutzung der Marke für einen Zeitraum von 3 Jahren unterbrochen, so kann ein Dritter 
einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung stellen. Ein solcher Antrag darf erst 
gestellt werden, wenn 3 Jahre seit dem Eintragungsdatum der Marke vergangen sind. Als Benut-
zung der Marke zählt auch die Benutzung durch einen vom Markeninhaber autorisierten Benutzer. 

Kennzeichnung 
 
Es wird empfohlen, die durch die Marke geschützten Waren und Dienstleistungen mit einem Hin-
weis auf die eingetragene Marke zu versehen (z.B. durch die Angabe “Registered Trade Mark“, 
gefolgt von der Eintragungsnummer, oder das Zeichen ‘®’). Bei fehlender Kennzeichnung besteht 
die Gefahr, dass gegen einen Verletzer keine Ansprüche erhoben werden können. 
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